
  1.  Baukostenzuschüsse (BKZ) 
 
 Der Baukostenzuschuss richtet sich nach den Regelun-
 gen des § 9 der AVB WasserV und den Regelungen dieser 
 „Ergänzenden Bedingungen“. 
 

1.1  Der Anschlussnehmer zahlt der Stadtwerke Düssel-
dorf Netz GmbH einen angemessenen Baukostenzu-
schuss gemäß § 9 AVB WasserV bei Anschluss von 
Verteilungsanlagen an das Leitungsnetz der Stadt-
werke Düsseldorf Netz GmbH bzw. bei Erhöhung sei-
ner Leistungsanforderung und dadurch erforderlich 
werdender Veränderung am Netzanschluss einen Zu-
schuss zu den Kosten der örtlichen Verteilungsanla-
gen. 

 
Der Versorgungsbereich i.S.d. § 9 Abs. 1 AVB WasserV 
bestimmt sich nach der versorgungsgerechten Aus- 
baukonzeption für die örtlichen Verteilungsanlagen 
im Rahmen der behördlichen Planungsvorgaben (z.B. 
Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Gebietsent- 
wicklungsplan). Der Kostenanteil des Baukostenzu-
schusses bemisst sich nach § 9 Abs. 2 AVB WasserV in 
Verbindung mit den Regelungen dieser Ergänzenden 
Bedingungen. 

 
1.2 Eine Kostenaufteilung nach Kundengruppen erfolgt 

nicht. Von den Kosten nach Ziffer 1.1, zweiter Absatz 
werden gegebenenfalls vorweg diejenigen Kosten ab-
gesetzt, die Sondervertragskunden leistungsanteilig 
zuzurechnen sind. Außerdem werden diejenigen Kos-
tenanteile abgesetzt, die auf etwaige Anlagenreser-
ven entfallen, die für spätere Erhöhungen der Leis-
tungsanforderungen (§ 9 Abs.3 der AVB WasserV) vor-
gesehen wurden und/oder werden. 

 
1.3 Als angemessener Baukostenzuschuss zu den auf die 

Tarifkunden entfallenden Kosten gilt ein Anteil von 
70 % dieser Kosten. 

 
Der vom Anschlussnehmer zu zahlende Baukosten- 
zuschuss bemisst sich unter Zugrundelegung der 
Straßenfrontlängen wie folgt: 

 
K 

BKZ = 0,7 x M x -------------- 
M 

 
 Darin bedeuten: 

BKZ:  Der vom einzelnen Anschlussnehmer zu zahlen-
de Baukostenzuschuss in €. 
K:: Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Er-
stellung der örtlichen Verteilungsanlagen gemäß Ziff. 
1.1 
M:: Straßenfrontlänge des anzuschließenden Grund-
stückes auf volle Meter gerundet. 

M:: Summe der Straßenfrontlängen aller Grundstü-
cke (in Meter), die im betreffenden Versorgungsgebiet 
an die Verteilungsanlagen angeschlossen werden 
können. 

 

 
 

Für die Berechnung des Baukostenzuschusses 
wird die Länge der Grenze des anzuschließenden 
Grundstückes zur Straße, in der sich die Vertei-
lungsanlage befindet, zugrunde gelegt. Gemäß § 
9 Abs. 2 AVB WasserV können jedoch mindestens 
15 m berechnet werden. Als Grundstück gilt oh-
ne Rücksicht auf die Bezeichnung im Grundbuch 
jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine 
selbständige wirtschaftliche Einheit bildet, ins-
besondere dann, wenn ihm eine eigene Haus-
nummer zugeteilt ist. Bei abgeschrägten oder 
abgerundeten Grenzen von Eckgrundstücken ist 
die Straßenfrontlänge vom Schnittpunkt der Ver-
längerung der geraden Grundstücksgrenzen zu 
bemessen. Bei Grundstücken, die an mehreren 
Straßen mit örtlichen Verteilungsanlagen liegen, 
wird für die Berechnung des Bauskostenzu-
schusses die Straßenfrontlänge der Versorgungs-
seite zugrunde gelegt. 

 
Bei Netzanschlüssen für Reihenhausgrund-
stücke, die parallel zur Straße liegen, wird als 
Frontlänge die Länge der Grundstücksgrenze 
entlang dieser Straße zugrundegelegt. Liegt ein 
Grundstück nicht unmittelbar an der Straße, 
sondern im Hintergelände von der Straße ge-
trennt, dann wird für die Berechnung des Bau-
kostenzuschusses die Länge der Grundstücks-
grenze in Ansatz gebracht, die parallel zur Straße 
liegt. Das gilt auch für Reihenhausgrundstücke, 
die quer zur Straße liegen. Verlaufen in diesen 
Fällen die Grundstücksgrenzen nicht parallel zur 
Straße, so ist die für die Berechnung des Baukos-
tenzuschusses maßgebliche Länge der Grund-
stücksgrenze die Entfernung zwischen den – von 
der Straße aus gesehen- am weitesten 
auseinanderliegenden Eckpunkten des Grund-
stückes. 

 
1.4   Der Anschlussnehmer zahlt einen weiteren Bau-   

kostenzuschuss, wenn er seine Leistungsanfor-
derung um mehr als 5 % erhöht oder wenn durch 
die erhöhte Leistungsanforderung eine Verände-
rung am Netzanschluss erforderlich wird. 
 
Als Veränderung gilt z.B. 
 Herstellen eines zusätzlichen Netzanschlus-

ses 
 Austauschen des Netzanschlusses gegen ei-

nen leistungsstärkeren 
 
Voraussetzung für einen weiteren Baukosten-
zuschuss ist im Übrigen, dass  
 
 für die Erhöhungen der Leistungsanforde-

rungen hierfür vorgesehene, noch nicht ge-
nutzte Anlagenreserven zur Verfügung ste-
hen und auf die darauf entfallenden Kosten-
anteile noch keine  
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angemessenen Baukostenzuschüsse nach Ziffer 1.3 
berechnet und bezahlt worden sind  
 
und/oder 

 
 infolge der Erhöhungen der Leistungsanforde-

rungen die örtlichen Verteilungsanlagen verstärkt 
werden. 

 
Der Anschlussnehmer teilt der Stadtwerke Düsseldorf 
Netz GmbH die Erweiterung oder Änderung von An-
lagen sowie die Verwendung zusätzlicher Ver-
brauchsgeräte unter Nutzung des vom Netzbetreiber 
herausgegebenen Formulars „Kundenanfrage für ei-
nen Wasser-Netzanschluss“ mit. 
 
Die Höhe des weiteren Baukostenzuschusses bemisst 
sich nach den Grundsätzen der Ziffern 1.2 und 1.3. 

 
1.5 Wird ein Anschluss an eine örtliche Verteilungsanlage 
 hergestellt, die vor dem 01.04.1980 errichtet oder 
 mit deren Errichtungen vor diesem Zeitpunkt begon-
 nen worden ist und ist der Anschluss ohne Verstär-
 kung der örtlichen Verteilungsanlage möglich, kann 
 sich der Baukostenzuschuss, abweichend von den 
 vorstehenden Ziffern 1.1 bis 1.4, wie folgt bemessen: 

 
1.5.1 Für den Anschluss an eine örtliche Verteilungsanlage 
  zahlt der Anschlussnehmer einen leistungsabhän-
  gigen pauschalierten Kostenbeitrag je Grundstück. 

 
1.5.2 Entstehen nach Art der vorhandenen bzw. vorge-
 sehenen Bebauung höhere Kosten als unter 1.5.1 ge-
 nannt, so hat der Anschlussnehmer einen von der 
 Stadtwerke Düsseldorf Netz GmbH bestimmten an
 gemessenen Kostenbeitrag an diese zu entrichten. 

 
1.5.3 Für die Versorgung von in sich geschlossenen Neu
  baugebieten gilt für die innere Erschließung Ziffer 1.3 
  und für die Bereitstellung der Leistung aus vorhande-
  nen Verteilungsanlagen Ziffer 1.5.1 bzw. 1.5.2. 

 
 2.   Betrieb und Technik 
 
 2.1  Die technischen Anforderungen der Stadtwerke                      

Düsseldorf Netz GmbH an den Netzanschluss und 
andere Anlagenteile sowie an den Betrieb der Anlage 
einschließlich Eigenerzeugungsanlagen sind in den 
DVGW Regelwerken  festgelegt. Der Anschluss des 
Kunden an das Netz des Netzbetreibers und die an 
das Netz des Netzbetreibers angeschlossenen Ein-
richtungen des Kunden müssen den jeweiligen ge-
setzlichen und behördlichen Bestimmungen und den 
jeweils anerkannten Regeln der Technik (z.B. EN-
Bestimmungen, DVGW-Regeln, DIN-Normen (1988), 
Unfallverhütungsvorschriften, etc.) entsprechen. Es 
dürfen nur Materialien und Geräte verwendet wer-
den, die entsprechend dem in der Europäischen Ge-
meinschaft gegebenen Stand der Sicherheitstechnik 
hergestellt sind. 

 
 2.2  Der Kunde ist für den Betrieb und die Instandhaltung 

der in seinem Eigentum befindlichen Anlagen verant- 

 wortlich und trägt die damit verbundenen Kosten, 
soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist. 

 
 2.3    Die Anlage darf außer durch den Netzbetreiber nur 

durch einen in das Installateurverzeichnis eines 
Netzbetreibers eingetragenen Installateur nach 
den geltenden gesetzlichen oder behördlichen Be-
stimmungen sowie nach anerkannten Regeln der 
Technik errichtet, erweitert, geändert und unter-
halten werden. Der Netzbetreiber ist berechtigt, 
die  Ausführungen der Arbeiten zu überwachen.  

 
 2.4 Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Anlagen an 

der Übergabestelle des Kunden auf ihren vor-
schriftsmäßigen Zustand hin zu prüfen. 

 
  Durch eine Vornahme oder Unterlassung der Über-
  prüfung der Anlagen sowie durch deren Anschluss 
  an das Netz übernimmt der Netzbetreiber keine  
  Haftung für die Mängelfreiheit der Anlagen. 
  

3.   Netzanschlusskosten 
 
 3.1 Die Herstellung sowie Veränderung des Netzan-

 schlusses auf Veranlassung des Anschlussnehmers 
 sind unter Verwendung der von der Stadtwerke 
 Düsseldorf Netz GmbH zur Verfügung gestellten 
 Vordrucke „Kundenanfrage für einen Wasser-Netz- 

 anschluss“ zu beantragen. 
 

3.2  Die Stadtwerke Düsseldorf Netz GmbH kann ver-
langen, dass jedes Grundstück, das eine selbstän-
dige wirtschaftliche Einheit bildet, bzw. jedes Ge-
bäude, dem eine eigene Hausnummer zugeteilt ist, 
über einen eigenen Netzanschluss an das Strom-
versorgungsnetz angeschlossen wird. Die berech-
tigten Interessen des Anschlussnehmers und der 
Stadtwerke Düsseldorf Netz GmbH sind hierbei 
angemessen zu berücksichtigen. 

 
3.3 Der Anschlussnehmer erstattet der Stadtwerke 

Düsseldorf Netz GmbH die Kosten für die Erstel-
lung des Netzanschlusses, d.h. der Verbindung des 
Verteilnetzes mit der Kundenanlage, gerechnet 
von der Abzweigstelle des Wassernetzes  zur 
Hauptabsperreinrichtung. Hierbei können inner-
halb des Versorgungsbereiches für vergleichbare 
Netzanschlüsse pauschal die  durchschnittlichen 
Kosten je Netzanschluss gemäß dem Preisblatt der 
Stadtwerke Düsseldorf Netz GmbH (veröffentlicht 
im Internet  auf der Homepage der Stadtwerke 
Düsseldorf Netz GmbH) berechnet werden. Zu-
sätzlich berechnet werden die über die Standard-
maße hinausgehenden Mehrlängen. Bei Mehr-
fachverlegung werden Rabatte gewährt. 

 
 

3.4 Ferner erstattet der Anschlussnehmer der Stadt-
werke Düsseldorf Netz GmbH die Kosten für Ver-
änderungen des Netzanschlusses, die durch eine 
Änderung oder Erweiterung seiner Anlage erfor-
derlich oder aus anderen Gründen von ihm 
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veranlasst werden gemäß dem Preisblatt der Stadt-
werke Düsseldorf Netz GmbH oder nach tatsächli-
chem Aufwand. 

 
3.5  Für Netzanschlüsse, die nach Art, Dimension und La-

ge von üblichen Netzanschlüssen wesentlich abwei-
chen, treten an die Stelle der pauschalen Kosten ge-
sondert zu ermittelnde Kosten. 

 
 3.6  Die Stadtwerke Düsseldorf Netz GmbH kann verlan-

gen, dass die für den Netzanschluss erforderlichen 
Maueröffnungen durch den Anschlussnehmer herzu-
stellen und wieder zu verschließen sind. Für die Dich-
tigkeit zwischen dem von der Stadtwerke Düsseldorf 
Netz GmbH für den Netzanschluss zur Verfügung ge-
stelltem Schutzrohr und dem Mauerwerk hat der An-
schlussnehmer selbst Sorge zu tragen. 

 
 3.7  Über einer Netzanschlussleitung dürfen in einem 

Streifen von 1 m links und rechts dieser Leitung keine 
Bäume oder Sträucher gepflanzt, sowie Oberflächen-
befestigungen gleich welcher Art vorgenommen wer-
den. Werden dennoch Bäume oder Sträucher inner-
halb der vorgenannten Grenze gepflanzt oder Ober-
flächenbefestigungen vorgenommen, werden diese 
auf Kosten des Anschlussnehmers entfernt. Hierbei 
entstehende Schäden werden von der Stadtwerke 
Düsseldorf Netz GmbH nicht ersetzt. 
 

3.8  Wird die Netzanschlussleitung unter einer Treppe 
 oder einem anderen Anbau verlegt, so sind die Fun-
 damente für diese Bauteile so tief zu gründen oder 
 auf Konsolen mit dem Baukörper zu verankern, dass 
 diese Fundamente durch das Ausheben des Rohr- 
 grabens nicht absinken können. 

 
 3.9  Bei einer Beendigung des Netzanschlussvertrages 

 oder falls länger als ein Jahr kein Wasser entnommen 
 wurde, ist die Stadtwerke Düsseldorf Netz GmbH be-
 rechtigt, den Netzanschluss von der Verteilungsan-
 lage abzutrennen und ganz oder zum Teil zu entfer-
nen. Die dadurch entstehenden Kosten werden von 
der Stadtwerke Düsseldorf Netz GmbH übernommen. 
 Dies gilt unbeschadet der Regelung in § 8 Abs. 4 AVB 
 WasserV nicht, wenn die Trennung bzw. ganz oder 
 teilweise Entfernung der Anlage auf Wunsch des 
 Kunden erfolgt. 

 
Netzanschlüsse, die sich noch in Betrieb befinden, an  
Die jedoch kein Verbraucher mehr angeschlossen ist, 

 müssen regelmäßig gespült werden. Die hierfür an- 
fallenden Betriebskosten hat der Kunde bis zur Been- 
digung des Netzanschlussvertrages, bzw. bis zur Ent- 

 fernung des Netzanschlusses zu tragen. 
 
  Soll die Versorgung wieder aufgenommen werden, so 
  ist erneut ein Antrag für die Herstellung eines Netz- 
                     anschlusses zu stellen. Die Kosten für die Herstellung 
                     des Netzanschlusses trägt der Auftraggeber. 
  
 
 
 

4.   Angebot, Annahme und Fälligkeit 
 
 Die Stadtwerke Düsseldorf Netz GmbH unterbreitet 

dem Anschlussnehmer ein schriftliches Angebot für 
den Anschluss an das Verteilungsnetz bzw. für Verän-
derung des Netzanschlusses und teilt ihm darin die 
Höhe des Baukostenzuschusses und der Netzan-
schlusskosten getrennt errechnet und aufgegliedert 
mit. Der Anschlussnehmer bestätigt der Stadtwerke 
Düsseldorf Netz GmbH schriftlich die Annahme des 
Angebotes („Beauftragung“). 

 
 Der Baukostenzuschuss wird zwei Wochen nach 

Annahme des Angebotes fällig. Falls zur Wasserversor-
gung die Herstellung zusätzlicher Verteilungsanlagen 
erforderlich wird, ist die Stadtwerke Düsseldorf Netz 
GmbH berechtigt, Abschlagszahlungen auf den Bau-
kostenzuschuss, Zug-um-Zug, entsprechend dem Bau-
fortschritt der örtlichen Verteilungsanlagen zu verlan-
gen. Die Schlusszahlung für den Baukostenzuschuss 
wird spätestens bei Fertigstellung des Netzanschlus-
ses mit den Netzanschlusskosten fällig. Der Kunde er-
stattet im Fall der nicht fristgemäßen Bezahlung der 
Abschläge die aus der Geltendmachung des Zurückbe-
haltungsrechtes entstehenden Mehrkosten. 

 
 Die Netzanschlusskosten werden fällig, sobald der 

Netzanschluss fertig gestellt ist. Der Netzanschluss ist 
fertiggestellt, sobald die Lieferbereitschaft gegeben ist. 
Hierzu gehört nicht die Wiederherstellung von Ober-
flächen im öffentlichen Straßenraum. Ein evtl. gege-
bener Vorauszahlungsanspruch nach § 28 Abs. 3 der 
AVB WasserV bleibt hiervon unberührt. 

 
 5.   Inbetriebsetzung 

 
5.1  Für die Montage der Messeinrichtung ist ein Kos-

tensatz entsprechend dem jeweils aktuellen ver-
öffentlichten Preisblatt „Sonstige Entgelte Was-
ser“ zu zahlen. Dieser Betrag entfällt bei Über-
nahme vorhandener Messeinrichtungen. 

 
5.2 Die Inbetriebsetzung der Kundenanlage erfolgt 

durch Einbau des Zählers und durch Öffnen der 
Hauptabsperreinrichtung durch die Stadtwerke 
Düsseldorf Netz GmbH, bzw. durch deren Beauf-
tragten. Jede Inbetriebsetzung der Kundenanla-
ge ist beim Netzbetreiber über den Installateur 
zu beantragen. Dabei ist das Anmeldeverfahren 
des Netzbetreibers einzuhalten. Der Anschluss-
nehmer erstattet der Stadtwerke Düsseldorf 
Netz GmbH die Inbetriebsetzungskosten nach 
den im Preisblatt „ Sonstige Entgelte Wasser“ 
veröffentlichten Pauschalsätzen. 

 
 Ist eine beantragte Inbetriebsetzung der Kun-

denanlage aufgrund festgestellter Mängel oder 
aus anderen Gründen, die der Kunde bzw. der 
Anschlussnehmer zu vertreten hat, nicht mög-
lich, so zahlt er der Stadtwerke Düsseldorf Netz 
GmbH  
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für alle etwaigen vergeblichen Inbetriebsetzungsver-
suche die hierdurch entstandenen Kosten entspre-
chend dem aktuellen veröffentlichten Preisblatt  
„Sonstige Entgelte Wasser“. 

 
 5.3 Die Inbetriebsetzung der Kundenanlage wird von der 

 vollständigen Bezahlung des Baukostenzuschusses  
  und der Netzanschlusskosten abhängig gemacht. 
 
6.   Messung 
 

6.1   Es ist Aufgabe des Netzbetreibers, die für die Abrech-
nung der Netznutzer relevanten Verbrauchsdaten zu 
erfassen, zu verarbeiten und an die berechtigten Stel-
len weiterzuleiten. Der Netzbetreiber legt Art, Um-
fang und Anbringungsort der Messeinrichtung fest, 
mit der die für die Abrechnung relevanten Zählwerte 
ermittelt werden; dabei sind die berechtigten Interes-
sen des Kunden zu wahren. Die Messeinrichtungen 
müssen die eichrechtlichen Vorschriften erfüllen und 
stehen im Eigentum des Netzbetreibers. 

 
6.2   Der Kunde haftet für das Abhandenkommen und die 
  Beschädigung von Mess- und Steuereinrichtungen, 
  soweit ihn hieran ein Verschulden trifft. Er wird den 
  Verlust sowie Beschädigungen oder Störungen dieser 
  Einrichtungen dem Netzbetreiber unverzüglich mit
  teilen. 

 
7.   VerIegung von Versorgungseinrichtungen; Nachprüfung 

von Messeinrichtungen 
  
 Soweit die Stadtwerke Düsseldorf Netz GmbH auf Antrag 

des Anschlussnehmers Einrichtungen oder Anlagen verlegt, 
ohne dazu nach § 8 Abs. 3 oder § 11 Abs. 3 der AVB WasserV 
verpflichtet zu sein, hat der Anschlussnehmer die Kosten zu 
tragen. Das Gleiche gilt für die Kosten, die durch die Verle-
gung nach § 18 Abs. 2 AVB WasserV und durch Nachprü-
fung einer Messeinrichtung nach § 19 Abs. 2 der AVB 
WasserV entstehen. 

 
 8.    Zahlungsverzug, Einstellung und Wiederherstellung des 

     Anschlusses und der Anschlussnutzung 
 

8.1 Um für den Kunden Kosten für die sofortige Entfer-
 nung und spätere erneute, kostenpflichtige Anbrin-
 gung der Messeinrichtung zu vermeiden, kann die 
 Einstellung der Wasserlieferung in der Regel zu
 nächst durch Sperrung der Messeinrichtung erfolgen. 
 Die Entscheidung der konkreten Durchführung ob
 liegt der Stadtwerke Düsseldorf Netz GmbH. 

 
8.2 Für die Anschlusskosten nach einer Sperrung - auch 
 nach einer Sperrung auf Wunsch des Kunden – gelten 
 die Kosten entsprechend der jeweils aktuellen veröf-
 fentlichten Preisliste „Gebührensätze für Nebenkos-
 ten“. Die Kosten sind gleichzeitig mit dem Teilbet-
 rag/der Endabrechnung zu zahlen (nach § 33 Abs. 3 
 AVB WasserV). Ist nach Ablauf einer Nachfrist keine 
 Zahlung erfolgt, so wird die Messeinrichtung entfernt 
 und das Beitreibungsverfahren eingeleitet. Die An
 schlusskosten sind auch dann zu zahlen, wenn den 

 Beauftragten unzulässigerweise der Zutritt zu 
 der Messeinrichtung verweigert wird. 

 
 Bei eigenmächtiger Aufhebung der Sperrung 
 oder bei Umgehung der Sperrung durch Wasser
 bezug aus der Anlage eines anderen Kunden 
 werden die Bestimmungen nach § 23 AVB  
 WasserV angewandt. 
 

8.3 Das vorstehend beschriebene Verfahren wird 
 auch bei Sperrungen, die aus anderen Gründen 
 (nach § 33 AVB WasserV) vorgenommen wurden, 
 sinngemäß angewandt. Für erneute Inbetrieb-
 setzungen der Kundenanlage gilt Ziffer 1 dieser 
 ,,Ergänzenden Bedingungen für Wasser“. 

 
  9.   Auskünfte 
 
 Die Stadtwerke Düsseldorf Netz GmbH ist berechtigt, 

den Städten Düsseldorf und Mettmann für die Berech-
nung ihrer Entwässerungsgebühren den Wasserbezug 
des Anschlussnehmers mitzuteilen. 

 
10.. Wasserabgabe für Baustellen oder sonstige vor- 

übergehende Zwecke 
  
         Standrohre zur Abgabe von Wasser oder für  andere 

vorübergehende Zwecke werden von der Stadtwerke 
Düsseldorf Netz GmbH nach Maßgabe der hierfür gel-
tenden Bestimmungen vermietet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                N-027/05.10 
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